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Information:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 06.12.2018 (Vorlage 5355/2018) die Richtlinien für die
Beteiligungsverwaltung sowie für die Unternehmensführung der Stadt Mayen beschlossen.

Bezug nehmend auf diese Richtlinien legt der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hiermit den
geforderten Quartalsbericht zum 31.03.2022 vor.

Anlagen:

Anlage 1 – Quartalsbericht zum 31.03.2022

Mitteilung 6731/2022 AWB
Herr Sabel

Quartalsbericht zum 31.03.2022 des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung der Stadt Mayen

Folgenden Gremien zur Kenntnis:

Werkausschuss AWB


